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Die von der Staatsrechtslehre postulierte
alleinige Zuständigkeit des Gesamtstaa-
tes für den Bereich der internationalen
Beziehungen ist von der Realität längst
überholt, in Deutschland wie anderswo
auch. In vielfältigen Formen und mit be-
trächtlichem Aufwand treten die Bundes-
länder als außenpolitische Akteure auf,
unterhalten z. B. quasi „Botschaften“,
nicht nur in Brüssel. Sie betreiben über die
eigenen Grenzen hinweg Wirtschaftsför-
derung, Entwicklungspolitik, Kulturpoli-
tik, schließen Abkommen mit benachbar-
ten wie mit fernen Regionen. Das ge-
schieht in Kooperation mit dem Bund, in
Konkurrenz, gelegentlich auch im Kon-
flikt. Mitwirkungsansprüche der Länder
an der „Außen“politik des Bundes sind
vielfach bereits rechtlich fixiert, beson-
ders wenn es um Materien geht, für die
innerstaatlich die Länder zuständig sind.
Am ausgeprägtesten ist das im Bereich
der Europapolitik zu sehen, wie der neu-
geschaffene Artikel 23 des Grundgesetzes
zeigt. Wie im Binnenverhältnis des deut-
schen Föderalismus insgesamt, sind es
auch hier die Länderexekutiven, die vom
Bedeutungszuwachs profitieren, nicht
aber die Länderparlamente. Red.

Auf dem internationalen Parkett mit
rund 130 Vertretungen sehr präsent

Weltweit unterhalten die deutschen Län-
der ca. 130 Vertretungen und Büros, die
primär wirtschaftlichen Zwecken wie der
Standort- und Tourismuswerbung oder
der Produktvermarktung dienen – darun-
ter alleine 21 in den USA. In Norwegen
z. B. existiert ein Schleswig-Holstein-Haus,
in Burgund das Haus Rheinland-Pfalz. Die
Botschaften der Bundesrepublik Deutsch-
land in aller Welt waren alleine 1997 mit
584 Auslandsaufenthalten von Mitglie-
dern deutscher Landesregierungen und 
-parlament befaßt.1

Schon diese knappen Hinweise lassen er-
ahnen, daß die Länder der Bundesrepu-
blik auch über die Europapolitik hinaus
auf dem internationalen Parkett sehr prä-
sent sind. Anders als die auf Brüssel ge-
richteten Aktivitäten einzelner Minister-
präsidenten findet das sonstige außenpo-
litische Engagement der Länder allerdings
nur selten breitere Beachtung in den Me-
dien. Selbst in der Wissenschaft scheint

das Bewußtsein für die Vielgestaltigkeit
des Untersuchungsgegenstandes „Außen-
politik der deutschen Länder“ bisher
äußerst schwach ausgeprägt zu sein:
„Daß die Bundesländer verstärkt außen-
politische Neigungen entdecken, ist be-
kannt. Erforscht wird – oft aus einer juri-
stischen Perspektive – primär ihre Beteili-
gung an der Europapolitik. Einen umfas-
senden Überblick über die Breite der
außenpolitikrelevanten Aktivitäten der
Länder gibt es dagegen nicht.“2

Ein Grund für die sehr selektive Wahrneh-
mung auswärtiger Länderaktivitäten in
Wissenschaft und Öffentlichkeit könnte
darin liegen, daß das deutsche Föderalis-
mus-Verständnis stark von der Staatsrechts-
lehre geprägt ist.3 Gerade dort 
herrscht aber unverändert die Überzeu-
gung vor, daß „die mehrstufige Staatlich-

keit des Bundesstaates nach außen hin sou-
verän und impermeabel“4 zu bleiben hat.
Traditionell wird die Alleinzuständigkeit
des Gesamtstaates für die Außenpolitik
sogar als wesensbestimmendes Merkmal
jedes Bundesstaates gesehen, das ihn vom
bloßen Staatenbund abgrenzt. Auch die in
der deutschen Verfassungslehre mehrheit-
lich vertretene Interpretation von Artikel
32 des Grundgesetzes (GG) zur Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Ländern auf
dem Gebiet der auswärtigen Gewalt deckt
sich mit dieser klassischen Sichtweise. Dies
soll zunächst verdeutlicht werden, in dem
die Inhalte dieser Grundgesetznorm sowie
ihre Auslegung in der herrschenden Lehre
etwas genauer betrachtet werden.

Außenpolitik als „Monopol“ 
des Bundes? Die herrschende Lehre
im Staatsrecht

Der Artikel 32 GG bildet unter den zahlrei-
chen, über den gesamten Verfassungstext
verteilten Einzelregelungen5 für die Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und Län-
dern auf dem Gebiet der auswärtigen Ge-
walt die Schlüsselnorm. In seinem ersten
Absatz wird die Pflege der Beziehungen
zu auswärtigen Staaten generell zur
„Sache des Bundes“ erklärt. Art. 32 Abs. 1
GG bildet somit eine explizite verfassungs-
rechtliche Sonderregelung zur grundsätz-
lich im föderativen System der Bundesre-
publik geltenden Kompetenzverteilungs-
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Artikel 23 des Grundgesetzes (in Auszügen):

Abs. 1: Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrpublik Deutsch-
land bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechts-
staatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsi-
diarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichba-
ren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Eu-
ropäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und ver-
gleichbare Regelungen, durch die diese Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert
oder ergänzt wird . . . gilt Art. 79 Abs. 2 und 3.

Abs. 2: In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und
durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und
den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.

Abs. 4: Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er
an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit
die Länder innerstaatlich zuständig sind.

Abs. 5: Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interes-
sen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetz-
gebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates.
Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer
Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbil-
dung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berück-
sichtigen . . .

Abs. 6: Wenn im Schwerpunkt auschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder
betroffen sind, soll die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom
Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen werden . . .

Artikel 24 Absatz 1a des Grundgesetzes:

Abs. 1a: Soweit  die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Er-
füllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der
Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertra-
gen.



regel des Art. 30 GG. Diese Grundregel be-
sagt eigentlich, daß die Ausübung der
staatlichen Befugnisse und die Erfüllung
staatlicher Aufgaben zunächst einmal
Sache der Länder ist. Tatsächlich gilt auch
die in Art. 32 Abs. 1 GG formulierte Aus-
nahme zugunsten des Bundes in der
Außenpolitik nicht uneingeschränkt. Rela-
tiviert wird sie wieder durch Art. 32 Abs. 3
GG, der immerhin die Möglichkeit vor-
sieht, daß auch die Länder auf dem Gebiet
ihrer ausschließlichen Gesetzgebungzu-
ständigkeiten mit Zustimmung der Bun-
desregierung völkerrechtliche Verträge
abschließen können.
Die vorherrschende Interpretation in der
Rechtslehre geht davon aus, daß die Kom-
petenzzuweisung an den Bund nach Art.
32 Abs. 1 GG nicht nur sehr umfassend ist,
sondern sogar eine generelle Zuständig-
keitsvermutung für ihn begründet.6 Aus
dieser Sicht liegt für das Gebiet der
Außenpolitik also eine völlige Umkehrung
der grundsätzlichen Residualkompetenz
der Länder nach Art. 30 GG vor. Sie spricht
dem Bund das Vertragsabschlußrecht
selbst in Bereichen zu, in denen er selbst
keine legislativen Rechte besitzt und die in
die ausschließlichen Gesetzgebungszu-
ständigkeiten der Länder fallen. Für eine
weitestgehende Alleinzuständigkeit des
Bundes für die Außenpolitik spricht aus
dieser Sicht, daß letztlich nur die Bundes-
republik als Gesamtstaat „Staat im Sinne
des Völkerrechts“ sei. Die Eigenstaatlich-
keit der Länder muß hingegen schon des-
halb auf die Qualität von „Staaten im
Sinne des Staatsrechts“ begrenzt bleiben,
damit der völkerrechtliche Panzer äußerer
Souveränität der Bundesrepublik nicht
durchbrochen wird.7 Gerade von dieser
Voraussetzung hänge aber ihre Fähigkeit
ab, trotz ihrer föderalen Innenstruktur wie
jeder andere Nationalstaat einheitlich und
geschlossen nach außen aufzutreten.
Entgegenzuhalten sind diesem Idealbild
einer monopolartigen Bundeszuständig-
keit für die Außenbeziehungen allerdings
zunächst einmal jüngere Entwicklungen
des deutschen Verfassungsrechts. Die
Grundgesetzänderungen von 1992 haben
dem bis zu diesem Zeitpunkt zumindest
formalrechtlich unbeschädigt gebliebe-
nen Souveränitätspanzer des Art. 32 
Abs. 1 GG ein beachtliches „Loch“ beige-
fügt. Verursacht wurde dieses „Loch“
durch die Einführung des neuen Artikels
23 GG. Er hat die Mitwirkungsrechte der
Länder in der Europäischen Union – als
einem zentralen Bereich der auswärtigen
Beziehungen Deutschlands – nicht nur er-
heblich ausgebaut, sondern sie zugleich
mit Verfassungsqualität ausgestattet.
Zum anderen bietet aber auch die politi-
sche Realität in der international verglei-
chenden Perspektive reichlich Anschau-
ungsmaterial dafür, daß die Vorstellung
des einheitlich nach außen auftretenden
Gesamtstaates längst zu einer Illusion ge-
worden ist. Bereits seit den siebziger Jah-
ren lassen sich für eine Vielzahl von Bun-
desstaaten gesteigerte außenpolitische
Aktivitäten ihrer föderalen Teileinheiten
beobachten. Zu ihnen gehören auch die
deutschen Länder, wie mit den anfängli-
chen Beispielen kurz angedeutet werden
sollte. Diese Entwicklung ist Ergebnis

einer anhaltenden Tendenz zur „Entgren-
zung“8 innerer- und äußerer Zusammen-
hänge staatlichen Handelns, die verschie-
dene Gründe hat.

Die Grenzen zwischen Außen- 
und Innenpolitik verwischen immer
mehr – auch anderswo

Seit den siebziger Jahren spielen auch an-
derswo die Teileinheiten föderaler bzw.
regionalisierter Staaten eine immer akti-
vere Rolle als Akteure in den auswärtigen
Beziehungen. Dazu gehören u. a. die Ein-
zelstaaten der USA, die Provinzen Kana-
das, die Autonomen Gemeinschaften Spa-
niens, die Gemeinschaften und Regionen
Belgiens, die Kantone in der Schweiz, die
österreichischen oder eben auch die deut-
schen Länder.9

Die seit den siebziger Jahren einsetzende
globale Integration von Märkten und –
wie im Falle Deutschlands – auch der Weg-
fall der Binnengrenzen im Rahmen der eu-
ropäischen Integration haben zu dieser
Entwicklung das ihre beigetragen. Beide
Prozesse bewirken, daß die Bedeutung an-
gebotsorientierter Wirtschaftspolitik auf
mesopolitischer Ebene zunimmt. Unmittel-
bar damit verbunden ist eine Aufwertung
der Regionen als politische Handlungsein-
heiten im internationalen Standortwett-
bewerb.10 Andererseits dringen die eu-
ropäische und internationale Politik auf
ihrer Suche nach angemessenen Lösungs-
strategien, die der hohen Interdependenz
politischer Problemzusammenhänge noch
gerecht werden, immer weiter in inner-
staatlich auf regionaler Ebene angesiedel-
te Kompetenzbestände ein. Die Regionen
bzw. – in föderalen Systemen – die Glied-
staaten reagieren darauf, indem sie sich
zur Verteidigung ihrer Autonomie und zur
Sicherung von Wettbewerbsvorteilen
neue Handlungsspielräume in Gestalt von
„intermestic politics“ erschließen. Sie be-
ginnen damit, ihre internationalen Bezie-
hungen (international relations) auszu-
bauen und diese mit ihren innerstaatlichen
Kompetenzen (domestic) zu verknüpfen.
Vgl. Groß, Franz, „Interstate Cooperation
and Territorial Representation in Interme-
stic Politics“, in: ??????? ??????? Number 1,
Winter 1996, pp. 52–71“. 
Die vertikalen Strukturen föderativer Sy-
steme, die bislang das Verhältnis von
Bund und Gliedstaaten bestimmt haben,
verlieren dabei an Bedeutung. Stattdes-
sen tritt der prozeßhafte Charakter der
Politik in den Vordergrund. Der Erfolg po-
litischer Steuerung auf regionaler bzw.
gliedstaatlicher Ebene hängt mehr und
mehr von der Fähigkeit ab, Netzwerke
zwischen staatlichen und nicht-staatlichen
Akteuren auch über staatliche Grenzen
hinweg zu etablieren, in denen politische
Gestaltung als Aushandlungsprozeß statt-
findet. Bezogen auf die Europäische
Union schlägt sich diese Entwicklung nie-
der in der Kurzformel vom Europa der Re-
gionen oder – besser – vom Europa mit
den Regionen.
Die Grenzen zwischen Außen- und Innen-
politik verschwimmen immer weiter und
bedingen eine „perforierte nationalstaat-
liche Souveränität“ moderner National-
staaten.11 Sie läßt vor allem für Föderal-

staaten ein einheitliches Auftreten nach
außen allmählich zur Illusion verkommen,
weil neben zahlreichen anderen gouver-
nementalen und nicht-gouvernementalen
Akteuren auch die Gliedstaaten in wach-
sendem-Maße „transföderale Beziehun-
gen“ mit dem Ausland unterhalten.
„Transföderale Beziehungen“ sind dabei
zu verstehen als
„...all jene grenzüberschreitenden Aktio-
nen und Interaktionen, die von föderalen
bzw. autonomen Einheiten eines Natio-
nalstaates konzeptionell entworfen und
direkt oder indirekt von ihnen umgesetzt
werden. Damit wird die überwiegende
Zahl der „nicht-zentralstaatlichen“ Akti-
vitäten in den internationalen Beziehun-
gen erfaßt.“12

Enthalten sind in dieser Definition speziell
mit Blick auf die Bundesrepublik Deutsch-
land sowohl innerstaatliche Mechanismen
zur Abstimmung außen- und europapoli-
tischer Positionen der Länder untereinan-
der als auch kollektive Mitwirkungs- und
Koordinationsverfahren für den Bereich
der auswärtigen Gewalt, in die zusätzlich
die Bundesebene eingebunden ist. Eben-
falls abgedeckt werden durch diese weit
gefaßte Bezeichnung direkte Auslands-
kontakte der Länder zu auswärtigen Staa-
ten sowie im Rahmen grenzüberschreiten-
der bzw. interregionaler Kooperation auf
substaatlicher Ebene.

Zwischen Kooperation und 
Konkurrenz – Versuch einer Typologie

Zu Recht wird vor dem internationalen
Hintergrund einer sich nach außen öff-
nenden Staatlichkeit darauf hingewiesen,
daß die Bundesebene inzwischen einfach
überfordert wäre, müßte sie die Pflege
der auswärtigen Beziehungen Deutsch-
lands in ihrer ganzen Bandbreite allein-
verantwortlich betreiben.13 Der Vertre-
tungsanspruch der Bundesregierung ge-
genüber den Ländern fällt deshalb auch
auf Gebieten der Außenpolitik, die nicht
der Europapolitik zuzurechnen sind, we-
niger absolut aus, als dies die „Alles-oder-
Nichts-Position“ in der Staatsrechtslehre
erwarten ließe. In Abhängigkeit vom je-
weiligen Betätigungsfeld und im zeitli-
chen Verlauf schwankend gestalten sich
die Bund-Länder-Beziehungen auf dem
Gebiet der auswärtigen Gewalt ausge-
sprochen vielfältig. Theoretisch können
sie vier Grundtypen zugeordnet werden.14

1. einem Dominanzverhältnis der Bundes-
regierung gegenüber den Ländern, das
ihnen kaum autonomes internationales
Handeln erlaubt;

2. einem Kooperationsverhältnis zwischen
beiden Ebenen, das über gemeinsame
Entscheidungsprozesse ein abgestimm-
tes oder gemeinsames Handeln von
Bund und Ländern in der auswärtigen
Politik ermöglicht;

3. einem moderaten Wettbewerbsverhält-
nis durch paralleles Handeln, von dem
die jeweils andere Ebene zwar Kenntnis
nimmt und das in der Regel ergänzen-
den Charakter hat, das gleichzeitig aber
von den jeweiligen spezifischen Interes-
sen geprägt ist;

4. einem Konfliktverhältnis, in dem paral-
leles Handeln der beiden Ebenen
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gemäß der eigenen Interessenlagen im
Widerspruch zu den Interessen der je-
weils anderen Ebene steht und bis hin
zu separatistischen Tendenzen führen
kann.

In den folgenden Ausführungen zu den
einzelnen Hauptgebieten des europa-
und außenpolitischen Handelns der Län-
der soll zwar immer wieder auf diese Ty-
pologie Bezug genommen werden. Kei-
nesfalls darf dies aber so mißverstanden
werden, daß diese Typen in der politi-
schen Praxis in Reinform vorliegen wür-
den. Zumindest erlaubt die Verwendung
dieser unterschiedlichen Kategorien aber
Tendenzaussagen zur vertikalen Dimen-
sion (Bund-Länder) des im föderativen
System der Bundesrepublik angelegten
Spannungsverhältnisses zwischen Koope-
ration und Konkurrenz. 

Tendenzen zur Entsolidarisierung
unter den Ländern sind nur schwer
zu verkraften

Darüber hinaus muß bei der Darstellung
der Handlungszusammenhänge, in denen
die Länder als Akteure im Außenbereich
auftreten, auch die horizontale Dimen-
sion in die Betrachtung einbezogen wer-
den. Mit ihr wird die Frage angeschnitten,
ob das Verhältnis der Länder untereinan-
der stärker durch Kooperation oder Wett-
bewerb geprägt ist. Besonders relevant ist
dies, wenn die Länder ihren außenpoliti-
schen Einfluß „kollektiv“ und indirekt
über die institutionelle Einbindung in die
politikverflochtenen Entscheidungsstruk-
turen des deutschen Bundesstaates aus-
üben. Wachsende Konkurrenz und Wett-
bewerb zwischen den Ländern können im
Rahmen des kooperativ-föderalen Sy-
stems dann letztlich zu einer Schwächung
ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten führen.
Umgekehrt gilt aber, daß von den jeweili-
gen Handlungsspielräumen und -kapa-
zitäten der einzelnen Länder, ihre spezifi-
schen Interessen über direkte Auslandsbe-
ziehungen zur Geltung zu bringen, ten-
denziell auch ihre Bereitschaft abhängt,
den innerstaatlichen Ausgleich mit den
anderen Ländern zu suchen. Erweisen sich
einzelne Länder darin als besonders über-
legen, so kann dies deren Bereitschaft er-
heblich fördern, gegenüber den anderen
Ländern im Sinne der Sinatra Doktrin auf-
zutreten: I do it my way.15 Sie sind länger-
fristig weit weniger auf die innerstaatli-
che Nutzung der politikverflochtenen Ent-
scheidungsmechanismen im deutschen
Bundesstaat angewiesen, als dies bei den
anderen-Ländern der Fall ist, die beim
Aufbau transföderaler Beziehungen we-
niger erfolgreich sind. Der kooperative
Bundesstaat in Deutschland ist jedoch nur
sehr begrenzt dazu in der Lage, Tenden-
zen einer Entsolidarisierung unter den
Ländern zu verkraften, ohne daß sie sich
negativ auf seine Entscheidungsfähigkeit
auswirken. Zumindest seine gegenwärti-
ge Funktionslogik setzt ein hohes Maß an
Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei allen
Ländern voraus. 
Aufgrund des begrenzten Rahmens wird
es nicht möglich sein, die transföderalen
Beziehungen der Länder detailliert abzu-
handeln. Vielmehr können die Europapo-

litik sowie weitere Hauptgebiete auswär-
tigen Handelns der Länder unter Berück-
sichtigung des horizontalen und vertika-
len Bezuges lediglich skizziert werden. Im
Anschluß daran wird der Versuch unter-
nommen, mit Blick auf die aktuelle Debat-
te um das deutsche Bundesstaatsmodell
wesentliche Probleme der „Länderaußen-
politik“ zu benennen.

Die deutschen Länder in 
der Europapolitik

Die „europäische Innenpolitik“ muß
tatsächlich als Sonderfall unter den trans-
föderalen Beziehungen gewertet wer-
den.16 Die Länder verfolgten im Zuge der
Verhandlungen um den Maastrichter Ver-
trag mit großem Erfolg eine Doppelstra-
tegie. Sie bemühten sich einerseits darum,
über den Ausschuß der Regionen und die
Möglichkeit zur direkten Mitwirkung im
Ministerrat unmittelbar Zugang zu den
Entscheidungsverfahren auf europäischer
Ebene zu erhalten. Andererseits setzten
sie sich dafür ein, über die Einführung des
Art. 23 GG stärkere innerstaatliche Mitwir-
kungsrechte an der Gestaltung der Euro-
papolitik zu erlangen.
Mit der Einführung von Artikel 23 GG 
findet die Entscheidungslogik „doppelter
Politikverflechtung“,17 die für die Ein-
bindung des föderativen Systems der
Bundesrepublik in die europäischen 
Entscheidungsstrukturen kennzeichnend
ist, nicht nur ihre Anerkennung im deut-
schen Grundgesetz. Sie wird durch ihn
sogar erheblich ausgebaut. Letztendlich
bedeutet der Erfolg der Länder in ihrem
Bemühen, den Artikel 23 durchzusetzen
und damit für Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union die konstitutionelle
„Parallelschaltung“18 von Außen- und In-
nenkompetenzen zu erreichen, nichts an-
deres als die „Erweiterung des kooperati-
ven Föderalismus auf die Europapoli-
tik“.19

Stark verkürzt20 sieht der „Europa-Artikel“
des Grundgesetzes folgende „kollekti-
ven“ Mitwirkungsrechte der Länder über
den Bundesrat vor: 21

– Die deutsche Zustimmung zu Ände-
rungen des europäischen Vertragsrechts
ist künftig von einer Zwei-Drittel-
Mehrheit im Bundesrat abhängig (Art. 23
Abs. 1 GG).
– Die Länder wirken über den Bundesrat
generell in Angelegenheiten der Europäi-
schen Union mit (Art. 23 Abs. 2 GG) und
sind auf dem gleichen Wege an der 
Willensbildung des Bundes zu beteiligen,
soweit sie innerstaatlich zuständig sind
(Art. 23 Abs. 4 GG). Sind von geplanten
europäischen Rechtsakten im Schwer-
punkt Gesetzgebungsbefugnisse der Län-
der, die Einrichtung ihrer Behörden oder
ihre Verwaltungsverfahren betroffen, so
muß die Bundesregierung die Auffassung
des Bundesrates „maßgeblich berücksich-
tigen“. In diesen Fällen verfügt der Bun-
desrat faktisch über ein Letztentschei-
dungsrecht in der Frage, welche Position
der deutsche Vertreter im Ministerrat der
Europäischen Union einnimmt. Wenn an-
sonsten Interessen der Länder berührt
sind, muß die Stellungnahme des Bundes-
rates durch die Bundesregierung zumin-

dest „berücksichtigt“ werden (Art. 23
Abs. 5 GG).
– Schließlich gilt in Fällen, in denen die
ausschließliche Ländergesetzgebung be-
troffen ist, daß die Vertretung der Bun-
desrepublik durch vom Bundesrat zu be-
nennende Ländervertreter zu erfolgen
hat – bis hin zur Verhandlungsführung im
Ministerrat durch einen Landesminister
(Art. 23 Abs. 6 GG).

Die Zusammenarbeit 
verläuft hier im Regelfall gut

Alles in allem lassen die bisherigen Erfah-
rungen mit der Anwendung dieser Mit-
wirkungsrechte der Länder in der europa-
politischen Praxis darauf schließen, daß
die Zusammenarbeit mit dem Bund im Re-
gelfall gut verläuft. Abgrenzungsproble-
me scheinen vereinzelt vor allem hinsicht-
lich der Frage aufzutreten, wessen Zustän-
digkeiten im Schwerpunkt berührt sind.
Besonders deutlich wurden diese Schwie-
rigkeiten in den wiederholten Auseinan-
dersetzungen über die Frage, ob und in
welcher Form (Verhandlungsführung) die
Teilnahme von Ländervertretern an den
Brüsseler Beratungssitzungen einzelner
Fachministerräte zu bestimmten Rechtset-
zungsvorhaben geboten ist. So kam es im
Falle der Fernsehrichtlinie, für die der Frei-
staat Bayern die Verhandlungsführung
beanspruchte, oder erst jüngst wieder im
Zuge der Verhandlungen über das Fünfte
Forschungsrahmenprogramm der Euro-
päischen Union, bei denen es um die Mit-
wirkungsrechte des Wissenschaftsmini-
sters von Baden-Württemberg ging, zu
ernsthafteren Unstimmigkeiten mit dem
Bund.22 Deutliche Auffassungsunterschie-
de zum Bund bestehen überdies nach wie
vor in der Frage, ob Ländervertreter das
ihnen bislang verweigerte Recht erhalten
sollen, direkt an den Sitzungen des Aus-
schusses der Ständigen Vertreter teilzu-
nehmen. Der Bund hat es bislang auch ab-
gelehnt, eine eigenständige Arbeitsein-
heit der Länder bei der Ständigen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland in
Brüssel einzurichten. Er ist lediglich bereit,
zwei Länderbeamte in die dort bereits be-
stehenden Arbeitseinheiten einzubinden,
die aber gegenüber dem Ständigen Ver-
treter, sprich: dem deutschen Botschafter
bei der Europäischen Union, voll wei-
sungsgebunden bleiben.23

Ein immenser personeller 
Aufwand, der besonders den kleinen
Ländern zu schaffen macht

Trotz dieser Einschränkungen besteht in
der Praxis der Länderbeteiligung generell
ein enges Kooperationsverhältnis mit
dem Bund. Ein hohes Maß an Entschei-
dungsfähigkeit – in der horizontalen Di-
mension – ist dadurch gesichert, daß
durch die Zwischenschaltung des Bundes-
rates die Möglichkeit besteht, die jeweili-
ge Haltung der Länder zu Einzelfragen
mit Mehrheit zu beschließen. Dennoch
ergeben sich gerade aus der relativ rei-
bungslos verlaufenden Zusammenarbeit
institutionelle Engpässe beim Bundesrat
sowie in den Verwaltungen vor allem der
kleineren Länder. Zum einen bedeutet al-
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leine die Zahl von ca. 450 zu benennen-
den Bundesratsbeauftragten für rund 300
Gremien beim Rat und der Europäischen
Kommission einen immensen personellen
Aufwand, der nur durch eine deutliche
Überrepräsentation der größeren Länder
aufgefangen werden kann. Zum anderen
ist die immense Informationsflut der Ma-
terialien kaum zu bewältigen, die von der
Bundesregierung über den Bundesrat an
die Länderverwaltungen weitergeleitet
wird. Alleine im Jahr 1995 gingen dem
Bundesrat 7000 Dokumente der Europäi-
schen Union zu, von denen immerhin 139
als Bundesratsdrucksachen beraten wur-
den.24

Die europapolitische Abstimmung
der Länder untereinander verläuft
spannungsreicher

Neben diesen koordinierten Aktivitäten
mit dem Bund im Rahmen gemeinsamer
Entscheidungsregeln verfolgen die Länder
in der Europapolitik verschiedene paralle-
le Handlungsstrategien. Als „kollektiver“
Akteur im innerstaatlichen Bereich treten
sie vor allem über die Befassung der diver-
sen Fachministerkonferenzen und der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz mit europa-
politischen Fragen sowie schließlich über
die 1992 eigens gegründete Ständige
Konferenz der Europaminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland auf.
Gerade in diesen Gremien, die allesamt
der „dritten Ebene“ der politikverflochte-
nen Strukturen im deutschen Bundesstaat
zuzurechnen sind und Beschlüsse nur ein-
stimmig fassen können, zeigt sich, daß die
Interessendivergenzen zwischen den Län-
dern seit der deutschen Vereinigung in
europapolitischen Grundfragen von pri-
mär verteilungs- oder verfassungspoliti-
scher Bedeutung zugenommen haben. In
Bereichen wie der europäischen Struktur-
politik im Rahmen der Agenda 2000, in
der Subventionskontrolle oder der Wett-
bewerbspolitik sowie erst kürzlich bei den
Vorbereitungsarbeiten der Regierungs-
konferenz 1996/97 zum Vertrag von Am-
sterdam stehen sich immer öfter auf der
einen Seite des Spektrums das Lager der

„großen Drei“ – Bayern, Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen – und am
anderen Rand die ostdeutschen Länder
gegenüber. Überspitzt ausgedrückt läßt
sich diese Lagerbildung damit erklären,
daß sich die ostdeutschen Länder die von
den reichen Ländern geforderte Durchset-
zung des Subsidiaritätsprinzips für die
Aufgabenverteilung in der Europäischen
Union nicht leisten können. Eine Versteti-
gung dieser unterschiedlichen Interessen-
lagen könnte auf Dauer einem europapo-
litischen Gewichtsverlust der Länder im
Rahmen ihrer über den Bundesrat kanali-
sierten Beteiligungsrechte zur Folge
haben.25

Die Brüsseler Büros der Länder 
haben inzwischen eine gesetzliche
Grundlage

Eine gewisse Entsolidarisierung zwischen
den Ländern dürfte weiterhin dadurch ge-
fördert werden, daß die Länder als Einzel-
akteure direkt in Brüssel auftreten. Sie alle
vertreten dort vor Ort ihre spezifischen In-
teressen, haben dabei allerdings sehr un-
terschiedlichen Erfolg zu verzeichnen. An
erster Stelle sind in diesem Kontext die In-
formationsbüros der Länder zu nennen,
die zwar untereinander durch gemeinsa-
me Arbeitskreise vernetzt sind, primär je-
doch für das jeweilige Land direktes Lob-
bying bei der Europäischen Kommission
betreiben.26 Naturgemäß fällt es auch hier
den großen und reicheren Ländern auf-
grund ihrer deutlich überlegenen Perso-
nal- und Ressourcenausstattung erheblich
leichter, ein umfassendes Netz an Außen-
kontakten zu etablieren. Auch die Mit-
gliedschaft im Ausschuß der Regionen,
der durch den Vertrag von Maastricht be-
gründet wurde, bietet dabei tendenziell
gerade ihnen zusätzliche Möglichkeiten,
Beziehungen mit starken Gebietskörper-
schaften in anderen Mitgliedstaaten zu in-
tensivieren und dadurch Wettbewerbsvor-
sprünge auszubauen. Für die „Schwerge-
wichte“ unter den deutschen Ländern
kann es deshalb sogar von einem gewis-
sen Vorteil sein, daß eine Koordination
zwischen den Mitgliedern der deutschen

Länder im Ausschuß der Regionen und der
Arbeit des Bundesrates kaum stattfindet.
Sowohl bei der Mitwirkung im Ausschuß
der Regionen als auch bei der Unterhal-
tung der Brüsseler Büros handelt sich um
Erscheinungsformen parallelen europapo-
litischen Handelns der Länder gegenüber
dem Bund. Dabei hat sich die Einstellung
des Auswärtigen Amtes zur Einrichtung
der Länderbüros seit Mitte der achtziger
Jahre allerdings deutlich verändert.
Zunächst hatte gerade dieses Vorgehen
heftige Kritik auf Bundesebene ausgelöst
und bildete den Kern der Behauptung, die
Länder betrieben eine „Neben-Außenpo-
litik“.27 Im Rahmen der Ausführungsge-
setzgebung zu den Grundgesetzänderun-
gen von 1992 erhielten diese Länderein-
richtungen dann allerdings eine bundes-
gesetzliche Grundlage28 und kurz darauf
erklärte die Bundesregierung explizit ihre
Bereitschaft zur Zusammenarbeit.29

Wenngleich inzwischen auch von seiten
des Bundes die enge Kooperation zwi-
schen Ständiger Vertretung und den Län-
dereinrichtungen hervorgehoben wird, ist
die anfängliche Skepsis nach wie vor nicht
völlig ausgeräumt. So führte die Entschei-
dung von mittlerweile sechs Ländern, ihre
Büros – in auffälliger Nähe zu der immer-
hin mit diplomatischem Status ausgestat-
teten Ständigen Vertretung der Bundesre-
publik – in „Vertretungen“ umzubenen-
nen, zu einigen Irritationen im Auswärti-
gen Amt. Überdies löst die Beobachtung
auf Bundesebene Unbehagen aus, daß die
„Schere“ zwischen dem Personalbestand
der Ständigen Vertretung und der Beset-
zung der 16 Länderrepräsentanzen sich
zusehends weiter öffnet. Insgesamt verfü-
gen die Büros inzwischen über rund 140
Mitarbeiter, von denen 90 Beamte im
höheren Dienst sind, während die Ständi-
ge Vertretung 112 Mitarbeiter hat, davon
60 im höheren Dienst. Sieht sich das Aus-
wärtige Amt zugleich seit einiger Zeit ge-
zwungen, jährlich zwischen 1,5 und 2 Pro-
zent an Personalkosten einzusparen,
stockten die einzelnen Länderbüros erst
1997 ihre personelle Besetzung um vier bis
sechs Prozent auf.30

Als Gesamtbild ergibt sich daraus, daß die
direkte Vertretung von Länderinteressen
über eigene Informationsbüros in Brüssel
also nicht mehr in einem offenen Konflikt-
verhältnis zum Bund erfolgt. Inzwischen
könnte man wohl am ehesten von einem
„latenten Konfliktverhältnis“ oder einem
„ausgeprägten Konkurrenzverhältnis“
sprechen.

Das „Lindauer Abkommen“ oder wie
die Länder an Völkerrechtsverträgen
mitwirken

Die Europapolitik nimmt eine Sonderstel-
lung in dem Gesamtspektrum transfö-
deraler Beziehungen der deutschen Län-
der ein, weil sie über die Beteiligungsrech-
te des Art. 23 GG stark durch ein enges Ko-
operationsverhältnis zwischen Bund und
Ländern geprägt ist. Die außenpolitischen
Aktivitäten der Länder haben im Regelfall
die Qualität parallelen Handelns zum
Bund.
Eine Ausnahme bildet das sogenannte
„Lindauer Abkommen.31 Mit dem Ab-
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Gibt es einen zweiten Professor im Land, der so kreativ und
lebendig praktiziert, was er lehrt? Prof. Dr. Xaver Fiederle
ist schon einmalig!
Wenn es nach seinen Ideen und seiner Produktivität ginge,
dürfte er noch lange nicht in den Ruhestand. Aber die Ge-
burtsurkunde weist aus:

Xaver Fiederle wurde am 24. Februar 65 Jahre alt.

Dazu gratuliert die Landeszentrale von ganzem Herzen. Sie
verdankt dem Jubilar viel. Er ist das einzige Kuratoriums-
mitglied, das seit der Gründung der Landeszentrale im Jahr
1972 dem Aufsichtsgremium ununterbrochen angehört. In
vielfältiger Weise hat er die Landeszentrale gefördert und
unterstützt. Xaver Fiederle hat vor allem auch neue Fur-
chen in die didaktische Landschaft geschlagen. Der vor allem von ihm konzipierte
„Grundkurs Politik“ ist noch immer aktuell, auch wenn er bald mit „Democards“
einen jungen Bruder erhält, der wieder stark von Xaver Fiederle inspiriert ist. Man
könnte die Aufzählung fortsetzen. Und wer schon einmal in den Genuß eines von
ihm geführten Seminars gekommen ist, wird lange davon zehren.
Das Kuratorium und die Landeszentrale freuen sich, wenn Prof. Fiederle neben dem
verdienten Ruhestand immer wieder Zeit und Kraft findet, die politische Bildung mit
neuen Ideen zu beleben. Siegfried Schiele



schluß dieses Übereinkommens gelang es
Bund und Ländern bereits 1957, ein Ver-
fahren für den Abschluß völkerrechtlicher
Verträge zu vereinbaren, durch das der
verfassungstheoretische Disput um die
Reichweite der Eingriffsrechte des Bundes
in Gegenstände der Ländergesetzgebung
nach Art. 32 GG für die außenpolitische
Praxis faktisch bedeutungslos geworden
ist. Angestoßen durch die Konkordatsent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
im gleichen Jahr,32 einigten sich die Partei-
en auf eine Art „verfassungsrechtlichen
Vergleich“, der eine enge Kooperation
beider Ebenen im Rahmen gemeinsamer
Entscheidungsregeln vorsieht. Seitdem
gilt generell, daß geplante Völkerrechts-
verträge der Bundesregierung, die aus-
schließliche Kompetenzen der Länder be-
rühren, eine frühzeitige Beteiligung der
Länder erforderlich machen und die Zu-
stimmung jedes einzelnen der (inzwischen
sechszehn) Länder benötigen. Werden
wesentliche Länderinteressen berührt,
ohne daß es sich dabei um ausschließliche
Kompetenzen handeln muß, besteht eine
Unterrichtspflicht des Bundes.33 Als Koor-
dinationsgremium der Länder wurde zu
diesem Zweck die Ständige Vertragskom-
mission der Länder eingesetzt, deren Ar-
beit durchgängig positiv bewertet wird.34

Wie bereits erwähnt, entspricht dieser Be-
reich völkerrechtlicher Vertragsabschlüsse
ebenso wenig der Regel außenpolitischer
Länderaktivitäten wie die europapoliti-
schen Mitwirkungsrechte nach Art. 23 GG.
Das in beiden Fällen vorliegende Koope-
rationsverhältnis mit dem Bund, das über
gemeinsame Entscheidungsregeln ge-
währleistet wird, bleibt eine Ausnahme
unter der Vielzahl transnationaler Bezie-
hungen. Im Unterschied dazu treten die
einzelnen Länder auf den verschiedensten
Gebieten als internationale Akteure auf,
die ihre spezifischen Interessen relativ un-
abhängig von der Bundesregierung ver-
folgen. Solche Formen parallelen Han-
delns zwischen Bund und Ländern sind in
erster Linie auf den Gebieten der grenz-
überschreitenden und interregionalen Zu-
sammenarbeit in Europa, der regionalen
(Außen-) Wirtschaftsförderung, der Ent-
wicklungspolitik sowie der Kultur- und Bil-
dungspolitik zu finden.35

Verschiedene Formen 
grenzüberschreitender Kooperation

In der grenzüberschreitenden Kooperati-
on mit Gebietskörperschaften benachbar-
ter Staaten steht das Ziel im Vordergrund,
durch die wirksame Bewältigung gemein-
samer „Alltagsprobleme“ Grenzräume
stärker zu integrieren, die durch nationale
Grenzen durchschnitten werden, dabei
aber erhebliche geographische, historisch-
kulturelle oder sozio-ökonomische Ge-
meinsamkeiten aufweisen. Im Gegensatz
dazu dient interregionale Kooperation
zwischen nicht-benachbarten Regionen
nicht dem Zweck der Integration, sondern
primär der Vernetzung zum gegenseitigen
politischen oder ökonomischen Nutzen.
Zu Recht wurde für die deutschen Länder
konstatiert, daß „benachbarte Regionen,
auch über Ländergrenzen hinweg, oft
mehr gemeinsame Interessen als weit ent-

fernt liegende Regionen einer Nation
(haben). Norddeutschland hat in vielen
Bereichen mehr gemeinsame Interessen
mit Dänemark, Südschweden und Nord-
polen als mit Bayern“.36 Die grenznachbar-
schaftlichen Kooperationsformen, die aus
diesen natürlichen Interessenunterschie-
den resultieren, decken das ganze Spek-
trum der Länderzuständigkeiten ab. Sie
umfassen Aufgaben der Wirtschaftsförde-
rung und Infrastruktur, Arbeits-, Sozial-
und berufliche Weiterbildungspolitik,
Umwelt-, Gesundheits- und Katastrophen-
schutz, Kultur- und Fremdenverkehrspo-
litik wie auch Gebiete der inneren Sicher-
heit und der polizeilichen Zusammenar-
beit. 
Allerdings entfalten sich Aktivitäten in
diesen Aufgabenfeldern an den deut-
schen Grenzen keineswegs nur auf Ebene
der Länder. Im Gegenteil stehen gerade
die sogenannten Euroregionen idealty-
pisch für die zahllosen Fälle interkommu-
naler Zusammenarbeit – ob es sich dabei
nun um die erste, bereits in den fünfzi-
ger Jahren gegründete EUREGIO Gronau
im deutsch-niederländischen Grenzraum
oder die überwiegend erst in den neunzi-
ger Jahren an den östlichen Grenzen
Mecklenburg-Vorpommerns, Branden-
burgs, Sachsens und Bayerns zur Tschechi-
schen Republik und Polen entstandenen
Euroregionen Pomerania, Viadrina,
Spree/Bobr, Neiße, Elbe/Labe, Zentrales
Erzgebirge und Egrensis handelt. Dane-
ben existieren Mischformen, wie im Falle
der Großregion Saar-Lor-Lux oder der
Oberrhein-Kooperation, wo Bund, Länder
und kommunale Gebietskörperschaften
vertreten sind. Beispiele wie die ARGE Alp
oder die ARGE Adria, wo tatsächlich vor-
rangig die Länder als Akteure auftreten,
stellen nach wie vor nicht den Regelfall
dar. Die Einführung des neuen Art. 24 Abs.
1a GG von 1992 könnte aber gerade in
diesem Punkt weitreichende Auswirkun-
gen haben. Den Ländern wird durch ihn
das Recht eingeräumt, mit Zustimmung
des Bundes eigene Hoheitsrechte auf
„grenznachbarschaftliche Einrichtungen“
zu übertragen. Tatsächlich existiert mit
dem Karlsruher Abkommen zwischen der
Bundesrepublik, Frankreich, Luxemburg
und der Schweiz von 199638 bereits eine
erste Rechtsgrundlage, in der auf diese
Regelung explizit verwiesen wird.
Von besonderem Interesse ist das Karlsru-
her Abkommen aber auch deshalb, weil es
symptomatisch für die seit Beginn der
neunziger Jahre fortschreitende Tendenz
ist, für Formen grenzüberschreitender Ko-
operation gesicherte rechtliche Grund-
lage zu schaffen. Auch die Gründung der-
Neuen Hanse Interregio (1991), das Issel-
burg-Anholt-Abkommen (1991), das
Bayonner Abkommen (1995) und das
Mainzer Abkommen (1996) bestätigen
diese Entwicklung. Sie dürfte sich aus Län-
dersicht aber nicht nur als vorteilhaft dar-
stellen, nimmt dadurch doch ihr informel-
ler bzw. formloser Spielraum ab. Vor allem
berührt eine zunehmende Verrechtli-
chung in diesem Bereich aber unmittelbar
die Frage der Reichweite der Vertrags-
kompetenz des Bundes. Obwohl die
Bund-Länder-Abstimmung im Rahmen
des Lindauer Abkommens bisher stets

pragmatische Lösungen sichergestellt hat,
deuten gerade die Abschlußmodalitäten
des Isselburger, Karlsruher und Mainzer
Abkommens darauf hin, daß die Bundes-
regierung der wachsenden Zahl direkter
grenzüberschreitender Außenbeziehun-
gen von Ländern und Kommunen durch-
aus grundsätzliche Bedeutung im Hinblick
auf die Zuständigkeitsverteilung in der
Außenpolitik beimißt. In allen genannten
drei Fällen konnten sich die Länder auf
ihre ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz im Kommunalrecht berufen,
während die Bundesregierung durchgän-
gig ihre prinzipielle Zuständigkeit für die
Außenpolitik geltend machte. Die verhär-
teten Positionen in dieser Frage führten
dazu, daß drei unterschiedliche Verfahren
gewählt werden mußten: im Falle des
Karlsruher Abkommens setzte sich der
Bund durch, im Falle des Isselburger Ab-
kommens unterzeichneten neben dem
Bund auch Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen, im Falle des Mainzer Abkom-
mens sind schließlich nur Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz auf deutscher
Seite beteiligt.39 Auch bei dem letztge-
nannten Übereinkommen beharrte die
Bundesregierung aber grundsätzlich auf
ihrer alleinigen Zuständigkeit und ließ
den beiden Ländern im Vertragsabschluß
mit der Wallonischen Region und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
nur unter dem Hinweis auf die besondere
verfassungsrechtliche Situation in Belgien
den Vortritt. Sollte sich also die Verrecht-
lichungstendenz in diesem Bereich trans-
föderaler Beziehungen fortsetzen, so
könnte sie durchaus zu einem ausgepräg-
teren Konfliktverhältnis zwischen Bund
und Ländern beitragen. Der Bewegungs-
spielraum für die Vereinbarung praktika-
bler Lösungen, der letztlich auch in der
Unterschiedlichkeit der gewählten Ver-
fahren erkennbar wird, läßt es dagegen
noch nicht zu, von einem aufkeimenden
Dominanzverhältnis der Bundesregierung
zu den Ländern zu sprechen.

Interregionale Kooperation: die vier
Motoren als das klassische Beispiel

Sowohl im Rahmen interregionaler Ko-
operation mit nicht-benachbarten Part-
nern als auch auf dem Gebiet der regiona-
len Wirtschaftsförderung steht hingegen
wieder die horizontale Dimension des
Verhältnisses der deutschen Länder unter-
einander stärker im Vordergrund. Läuft
interregionale Kooperation nicht über
politische Gremien ab, wie die Versamm-
lung der Regionen Europas oder den Kon-
greß der Gemeinden und Regionen in Eu-
ropa beim Europarat, die als eine Art
gesamteuropäische Lobby-Organe der re-
gionalen Ebene fungieren, so dient sie
meist als Instrument zur gegenseitigen
Verbesserung der internationalen Wett-
bewerbsposition. Das klassische Beispiel
für eine Zusammenarbeit mit dieser Ziel-
richtung bilden die Vier Motoren, die in
den achtziger Jahren auf eine Initiative
des damaligen Ministerpräsidenten Ba-
den-Württembergs ins Leben gerufen
wurden. In dieser schwach institutionali-
sierten Arbeitsgemeinschaft haben sich
mit Baden-Württemberg, Katalonien, der

137



Lombardei, Rhönes-Alpes und inzwischen
– in einer assoziierten Form – auch Wales
ausgesprochen starke bzw. zukunftsträch-
tige europäische Regionen mit ähnlichen
Wirtschaftsstrukturen zusammengetan.40

Kooperationen zwischen wohlhabende-
ren und benachteiligten Gebieten, wie
diejenige Bayerns als Wachstumsmotor
mit Andalusien, Valencia und Nordportu-
gal bleiben bei der interregionalen Ko-
operation innerhalb Europas eher eine
Seltenheit.41

Regionale Wirtschaftsförderung auf
internationaler Bühne

Die regionale Wirtschaftsförderung, die
nach dem Grundgesetz grundsätzlich
Sache der Länder ist und an der sich der
Bund nur im Rahmen ausdrücklich verlie-
hener Zuständigkeiten beteiligt, hat tradi-
tionell hohes Gewicht in den transfödera-
len Beziehungen der einzelnen Länder.
Durch das seit der deutschen Vereinigung
gestiegene wirtschaftliche Leistungsgefäl-
le und die unterschiedlichen Orientierun-
gen der west- und ostdeutschen Länder
bezüglich ihrer Kernmärkte werden die
nach außen gerichteten Aktivitäten auf
diesem Feld voraussichtlich noch an Be-
deutung gewinnen. Sie reichen von der
Gewährung von Ausfallsgarantien für Ex-
portgeschäfte, über Reisen von Ländermi-
nistern in Begleitung einheimischer Wirt-
schaftsvertreter bis hin zu der direkten Er-
richtung eigener Wirtschaftsvertretungen
im Ausland.
Eine zentrale Rolle spielen hier von den
Ländern gegründete Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften, wie Bayern Interna-
tional, die Gesellschaft für internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit Baden-
Württemberg (GWZ), die Wirtschaftsför-
derung Brandenburg (WFB) oder auch die
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
Mecklenburg-Vorpommern, zu deren
Hauptaufgaben die Anwerbung ausländi-
schen Kapitals zählt. Zu diesem Zweck un-
terhalten sie eigene Auslandsrepräsentan-
zen. So ist Bayern International ständig
vertreten in Japan, Rußland, Singapur und
Taiwan, Südkorea, der Ukraine, Ungarn,
den USA, Kanada und der Volksrepublik
China. Die GWZ ist außerhalb der Europäi-
schen Union in den USA und Kanada,
Japan, Taiwan, der Volksrepublik China,
Rußland und Ungarn präsent. Besonders
deutlich wird das starke Engagement der
Länder in der Außenwirtschaftspolitik
außerdem durch den Abschluß von offizi-
ellen Kooperationsabkommen mit Part-
nerregionen oder -staaten, wie dies zum
Beispiel erst 1998 mit der Gemeinsamen
Erklärung über die Partnerschaft Kalifor-
nien – Bayern auf dem Gebiet der For-
schung und Technologie der Fall war.
Voraussichtlich werden gerade die ostdeut-
schen Länder längerfristig von dem Beitritt
der mittel- und osteuropäischen Bewerber-
staaten um eine EU-Mitgliedschaft beson-
ders profitieren. Bislang stellt sich ihre
frühere Einbindung in das COMECON-Sy-
stem und der Wegbruch ihrer langjährigen
Absatzmärkte in Osteuropa nach dem
Ende des Kalten Krieges jedoch primär als
außenwirtschaftliches Handicap im Ver-
gleich zu den westdeutschen Ländern dar.

Auf die horizontalen Beziehungen der
Länder untereinander dürfte sich die Pfle-
ge eigener transföderaler Netzwerke mit
dem Ziel der regionalen Wirtschaftsförde-
rung eher abträglich auswirken und die
Bereitschaft zur Solidarität zwischen den
Ländern erheblich beeinträchtigen. Gera-
de die auswärtige Wirtschaftsförderung
in dieser Form trägt wesentlich dazu bei,
auch den innerdeutschen Standortwett-
bewerb zu verschärfen.42

Entwicklungspolitik 
in Ergänzung zum Bund

In der Entwicklungpolitik liegt zwar eben-
falls eine Form parallelen auswärtigen
Handelns der Länder zur Bundesebene
vor, allerdings trägt sie gewisse Züge eines
Kooperationsverhältnisses. Grundsätzlich
ist dieser Aufgabenbereich bei der Bun-
desregierung angesiedelt. Deshalb beto-
nen auch die Beschlüsse der Ministerpräsi-
denten von 1962 und 1988, auf die sich
das entwicklungspolitische Engagement
der Länder gründet, daß diese nur ergän-
zend zum Bund tätig werden dürfen.
Schwerpunkte bilden die Förderung der
Fort- und Ausbildung von Fachkräften im
In- und Ausland, die personelle Hilfe, die
Projektdurchführung in Ländern der Drit-
ten Welt sowie die entwicklungspolitische
Informations- und Bildungsarbeit.43 Dabei
ist über die Bund-Länder-Ausschüsse für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und für
Entwicklungszusammenarbeit eine enge
Abstimmung in der vertikalen Dimension
des föderativen Systems gewährleistet.
Der jeweilige Stellenwert, den das einzel-
ne Land dabei der Entwicklungspolitik im
Rahmen seiner transföderalen Beziehun-
gen einräumt, scheint zumindest bis zu
einem gewissen Grad von den parteipoliti-
schen Mehrheitsverhältnissen abzuhän-
gen. Dafür spricht unter anderem die her-
ausragende Rolle, die das sozialdemokrati-
sche Nordrhein-Westfalen auf diesem Ge-
biet einnimmt. Im Rahmen seiner „Eine-
Welt-Politik“ entfaltet es eine Vielzahl un-
terschiedlichster Aktivitäten, zu denen
auch die Herausgabe der vierteljährlich er-
scheinenden Zeitung Forum Eine Welt
zählt. Ein anderer Beleg für diese These
liegt darin, daß in den wenigen Fällen, in
denen es zu Konflikten mit dem Bund
kam, parteipolitische Auffassungsunter-
schiede deutlich im Vordergrund standen.
So konterkarierten sozialdemokratisch re-
gierte Länder seinerzeit die entwicklungs-
politische Zurückhaltung der Bundesregie-
rung gegenüber Nicaragua, indem sie
selbst Hilfsmaßnahmen finanzierten.44

Internationales Engagement der
Länder zur „Imagepflege“

Auch die Auslandsbesuche von Ländermi-
nistern, Länderministerpräsidenten oder
Landtagsabgeordneten als weitere Form
der Pflege transföderaler Beziehungen
geraten am ehesten dann in ein offenes
Konfliktverhältnis zur Bundesregierung,
wenn sie zu Wahlkampfauftritten genutzt
werden. Abgesehen von derartigen Aus-
nahmeerscheinungen wertet wohl auch
das Auswärtige Amt Auslandsreisen von
Landespolitikern inzwischen eher als All-

tagserscheinung. Die „Reisediplomatie“
dient vorrangig dem Zweck der interna-
tionalen Außendarstellung des Landes,
wobei das häufige Beisein von Wirt-
schaftsvertretern sie aber auch als Instru-
ment des Standortwettbewerbs ausweist.
Natürlich gilt dies in einem weiteren Sinne
immer auch für die außenpolitische Bil-
dungs- und Kulturarbeit der Länder. Hier
wird der mehrjährige Rahmen zwischen
Bund und Ländern jedoch über das Lin-
dauer Abkommen festgelegt, weist also
ebenfalls starke Elemente eines Kooperati-
onsverhältnisses auf. Der Schwerpunkt der
Ausführung liegt dabei bei den Ländern,
während der Bund meist die Initiative er-
griffen hat. Als Länderschwerpunkte sind
im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik
das Management der Deutschen Schulen
im Ausland, die Vermittlung von Auftrit-
ten deutscher Künstler, die Ausbildung
ausländischer Studenten sowie die Unter-
stützung von Einrichtungen wie dem
Goethe-Institut oder dem Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD) zu
nennen. Darüber hinaus existieren aber
auch eigenständige Initiativen der Länder
ohne Abstimmung mit dem Bund, die vor
allem im Bereich der Bildungsarbeit zu fin-
den sind und in engem Zusammenhang
mit der grenzüberschreitenden und inter-
regionalen Kooperation bzw. der regiona-
len Wirtschaftsförderung stehen.45

Wachsende Bedeutung der 
„Sinatra-Doktrin“ und abnehmende
demokratische Rückbindung

Auf dem Feld der Außenpolitik verlaufen
die Spannungslinien innerhalb des födera-
tiven Systems der Bundesrepublik nicht in
erster Linie zwischen der Bundesregierung
und den Ländern, sondern in wachsendem
Maße zwischen den Ländern selbst. Bei-
spiele wie das Lindauer Abkommen veran-
schaulichen, daß die Zeichen in der verti-
kalen Dimension der Bund-Länder-Bezie-
hungen schon sehr früh auf pragmatischer
Kooperation standen. Damit hat auch das
in der herrschenden Staatsrechtslehre
noch immer aus Art. 32 GG abgeleitete Do-
minanzverhältnis im Grunde genommen
nie den außenpolitischen Realitäten ent-
sprochen. Zwar zeigen sich auch in dieser
vertikalen Dimension deutscher Bundes-
staatlichkeit vereinzelt Durchbrechungen
ihres kooperativen Grundmusters. Ein
Konfliktverhältnis zwischen beiden Ebe-
nen ist vor allem in Fällen zu beobachten,
in denen der Parteienwettbewerb in die
Außenpolitik hineingetragen wird oder
das auswärtige Handeln der Länder Züge
annimmt, die aus der Sicht der Bundesre-
gierung unmittelbar einen Anspruch der
Länder auf „Eigenstaatlichkeit im Sinne
des Völkerrechts“ implizieren. Die letztge-
nannte Konstellation ist vor allem bei den
Brüsseler Länderbüros sowie – in jüngerer
Zeit – bei den völkerrechtlichen Vertrags-
abschlüssen im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Regionalkooperation zu be-
obachten. Im Regelfall hat sich aber ge-
zeigt, daß ein moderates Konkurrenzver-
hältnis zum Bund durch paralleles Handeln
der Länder im auswärtigen Bereich völlig
mit dem kooperativen Föderalismusmo-
dell der Bundesrepublik vereinbar bleibt.
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Stärker in Frage gestellt wird dieses Modell
hingegen durch die wachsenden Interes-
sendivergenzen zwischen den Ländern seit
der deutschen Vereinigung und ihre unter-
schiedliche Fähigkeit, sich im internationa-
len Standortwettbewerb zu behaupten.
Jüngere Forschungen deuten darauf hin,
daß die Überlegenheit einzelner Bundes-
länder, wie Baden-Württembergs, Bayerns
und Nordrhein-Westfalens, beim Aufbau
und der Pflege innerstaatlicher und inter-
nationaler Netzwerke strukturelle Züge
trägt, die längerfristig eine Entwicklung
zum Konkurrenzföderalismus begünsti-
gen.46 Auch in der Europapolitik zeigt sich,
daß die politikverflochtenen Entschei-
dungsmechanismen im kooperativen Bun-
desstaat bei abnehmender horizontaler In-
teressenübereinstimmung einer gemeinsa-
men Länderpolitik des kleinsten gemeinsa-
men Nenners Vorschub leisten. Die wach-
sende Ausrichtung der außenpolitischen
Aktivitäten der einzelnen Länder an der Si-
natra-Doktrin steht in latentem Wider-
spruch zu dem hochgradig auf Solidarität
zwischen den Ländern angewiesenen Bun-
desstaatsmodell Deutschlands. Gerade in
der horizontalen Dimension des föderati-
ven Systems fördern die regen außenpoli-
tischen Aktivitäten der Länder den Wett-
bewerb und erzeugen damit Reformdruck
auf dieses System selbst.
Abschließend soll in diesem Zusammen-
hang noch ein weiterer Aspekt zumindest
erwähnt werden, der bislang völlig ausge-
klammert blieb. Gemeint ist damit die ab-
nehmende demokratische Rückbindung
politischen Handelns über die Landesparla-
mente, die den deutschen „Exekutivfödera-
lismus“ ohnehin kennzeichnet. Durch die
wachsende Bedeutung der Vertretung von
Länderinteressen im Ausland wächst auch
dieses systemimmanente Defizit des deut-
schen Bundesstaats, da die Außenrepräsen-
tation praktisch ausschließlich in den Hän-
den der Länderregierungen liegt. Auch
unter diesem Gesichtspunkt tragen die viel-
fältigen transföderalen Beziehungen der
Länder also zur Reformbedürftigkeit des fö-
derativen Systems der Bundesrepublik bei.
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